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Federführendes Amt Allgemeine Bauverwaltung 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 28.11.2022 vorberatend 

Bau-, Energie- und Umweltausschuss 07.12.2022 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 07.12.2022 vorberatend 

Gemeindevertretung 14.12.2022 beschließend 

 
Satzung über den wiederkehrenden Straßenbeitrag in Caldern, Sterzhausen und Goßfelden 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt die Satzung über den wiederkehrenden Stra-
ßenausbaubeitrag für die Abrechnungsgebiete Caldern, Sterzhausen und Goßfelden. Es werden folgende 
Beitragssätze auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung Lahntal beschlossenen Straßenbaupro-
gramme festgelegt:  
 
Ortsteil Lahntal-Caldern:   0,92 € pro m² Beitragsfläche  

verteilt auf drei Abrechnungsjahre 
Ortsteil Lahntal-Goßfelden:   0,49 € pro m² Beitragsfläche  

verteilt auf ein Abrechnungsjahr 
Ortsteil Lahntal-Sterzhausen:  1,18 € pro m² Beitragsfläche  

verteilt auf drei Abrechnungsjahre 
 
Eine Endabrechnung der vorgenannten Beiträge findet am Schluss der jeweiligen Abrechnungsperiode und 
mit Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme in dem entsprechenden Abrechnungsgebiet statt. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Sachdarstellung: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal hat in ihren Sitzungen am 19.04.2022, 26.05.2022 und 
13.07.2022 nachfolgende Straßenausbauprogramme mit der Festlegung der jeweiligen Beitragssätze be-
schlossen:  
 
Straßenausbauprogramm des Ortsteils Lahntal Caldern 

- Beitragssatz 0,91 € pro m² Beitragsfläche verteilt auf drei Abrechnungsjahre  
Straßenausbauprogramm des Ortsteils Lahntal Sterzhausen 

- Beitragssatz 1,18 € pro m² Beitragsfläche verteilt auf drei Abrechnungsjahre 
Straßenausbauprogramm des Ortsteils Lahntal Goßfelden  

- Beitragssatz 0,49 € pro m² Beitragsfläche einmalig jährlich  
 
Nach §14 Abs. 2 der Straßenbeitragssatzung „Wiederkehrende Straßenbeiträge“ der Gemeinde Lahntal 
wird der jeweilige Beitragssatz für die Abrechnungsgebiete noch mal in einer gesonderten Straßenausbau-
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beitragssatzung festgelegt. Als Inhalt sind lediglich die bereits in den einzelnen Straßenbauprogrammen 
festgelegten und beschlossenen Beitragssätze der Ortsteile Lahntal-Caldern, Sterzhausen und Goßfelden 
zu übernehmen. 
 
 
 
 
Christoph Lück 
Energie und Bauen 




